
Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 28. März 2023 

 

 

Beschluss-Nr.: 8-2/23 

Der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal wählt zum Friedensrichter in seiner Sitzung am 

28.03.2023, vorbehaltlich der Bestätigung und Berufung durch das Amtsgericht Meißen, 

   Herrn Norbert Heidt  

   OT Großkagen 

   Nr. 10 

   01665 Käbschütztal 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:       8 + 1      

Abstimmungsergebnis: Dafür:     9    

   Dagegen:    -    

   Stimmenthaltung:   -  

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.: 9-2/23 

Zustimmung zur Haushaltssatzung 2023. Die Haushaltssatzung, die Fortschreibung des 

Haushaltsstrukturkonzeptes und der Haushaltsplan nebst Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.  

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:       8 + 1 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     8 

   Dagegen:    - 

   Stimmenthaltung:   1 

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.: 10-2/23 

Die Gemeinde Käbschütztal verzichtet auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das 

Haushaltsjahr 2023. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:       8 + 1 

Abstimmungsergebnis: Dafür:     8      

   Dagegen:    - 

   Stimmenthaltung:   1     

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.: 11-2/23 

Zustimmung zur Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 

Tätigkeit in der Gemeinde Käbschütztal. Der Satzungstext ist Bestandteil des Beschlusses. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM     

Anwesende:       8 + 1       

Abstimmungsergebnis: Dafür:     7      

   Dagegen:    1      

   Stimmenthaltung:   1     

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.: 12-2/23 

Zustimmung zum Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes Nr. 32 der Gemarkung Kleinkagen mit 

einer Größe von ca. 28 m² zum Kaufpreis in Höhe von 980,00 €. 

Zustimmung zum Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes Nr. 32 der Gemarkung Kleinkagen mit 

einer Größe von ca. 16 m² zum Kaufpreis in Höhe von 560,00 €.  

Die Nebenkosten, die mit dem Abschluss des Kaufvertrages entstehen und die Vermessungskosten 

tragen jeweils die Käufer.  

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 



Anwesende:       8 + 1     

Abstimmungsergebnis: Dafür:     9    

   Dagegen:    -    

   Stimmenthaltung:   -    

   Befangenheit:    - 

 

Beschluss-Nr.: 13-2/23 

Ablehnung des Kaufantrages der Käufergemeinschaft „Gärten Krögis“ für die Flurstücke Nr. 41/3 und 

182 der Gemarkung Krögis. Ein Verkauf und eine Umnutzung sind längerfristig nicht angedacht. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:          12 + BM 

Anwesende:       8 + 1     

Abstimmungsergebnis: Dafür:     9    

   Dagegen:    -    

   Stimmenthaltung:   -    

   Befangenheit:    - 

 

 

Beschluss-Nr.: 14-2/23 

Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB und stimmt dem Bauantrag – 

Umnutzung und Umbau Teilbereich einer Scheune zu Wohnzwecken, Gemarkung Schönnewitz, 

Flurstück 3, § 69 Abs. 1 SächsBO zu.  

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM     

Anwesende:       8 + 1       

Abstimmungsergebnis:  Dafür:     9      

   Dagegen:    -      

   Stimmenthaltung:   -      

   Befangenheit:    - 

   

  

 

 

 

 


